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§ 22 DpG
 DpG - Depotgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.04.2021

Die §§ 13 bis 21 sind sinngemäß anzuwenden, wenn ein Auftrag zum Kauf oder zum Umtausch von Wertpapieren

durch Selbsteintritt ausgeführt wird; das gleiche gilt für Eigengeschäfte.
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